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Allgemeine Geschäftsbedingungen 
 
1. Geltungsbereich 
 
a) Für die Vertragsbeziehungen zwischen Auftragnehmer und Auftraggeber gelten die Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen, soweit vertragliche Einzelabsprachen nichts anderes bestimmen. 
 
b) Geschäftsbedingungen des Auftraggebers oder Dritter finden keine Anwendung, auch wenn der 
Auftragnehmer ihrer Geltung im Einzelfall nicht gesondert widerspricht. 
 
2. Leistungen des Auftraggebers 
 
a) Der Auftragnehmer übernimmt die im Leistungsvertrag aufgeführten Dienstleistungen für den 
Auftraggeber. Der Leistungsumfang beinhaltet nach Art der vereinbarten Dienstleistung 
- die Bereitstellung von Behältern 
- den Austausch, Umleerung sowie Abzug der bereitgestellten Behälter 
- die Verwertung/Beseitigung von Abfällen 
- der entgeltliche Einsatz von Fahrzeugen, Transportmitteln und sonstigen Geräten. 
 
b) Im Übrigen dienen alle Maßnahmen, die der Auftragnehmer neben der eigentlichen 
Entsorgungsleistung (z.B. Verprobung, Analyse) trifft, der Erfüllung der rechtlichen Pflichten des 
Auftraggebers. 
 
c) Der Auftragnehmer ist berechtigt, sich zur Erfüllung dieses Vertrages Dritter zu bedienen. 
d) Ist die vertraglich vereinbarte Leistung des Auftragnehmers infolge geänderter gesetzlicher 
Regelungen in der bisher praktizierten Art und Weise nicht mehr zulässig, hat der Auftragnehmer die 
Entsorgung nach Maßgabe der geänderten Bedingungen durchzuführen. Etwaige hierdurch 
verursachte Mehrkosten trägt der Auftraggeber. 
 
3. Obliegenheiten des Auftraggebers 
 
a) Dem Auftraggeber obliegt die Einhaltung aller Voraussetzungen für eine gesetzeskonforme und 
ordnungsgemäße Erbringung der Dienstleistung. 
 
b) Der Auftraggeber hat die Abfälle vollständig und zutreffend zu deklarieren. 
 
c) Die durch den Auftragnehmer übernommene Leistungspflicht entbindet den Auftraggeber nicht von 
seiner rechtlichen Verantwortung für die zu verwertenden bzw. beseitigenden Abfallstoffe. 
 
d) Der Auftraggeber hat dem Auftragnehmer die ordnungsgemäße Erbringung der vertraglich 
vereinbarten Dienstleistung auf Verlangen zu bestätigen. Soweit darüber hinaus eine Nachweispflicht 
über die ordnungsgemäße Entsorgung besteht, hat der Auftraggeber den Nachweis zu führen. 
 
e) Der Auftraggeber hat dem Auftragnehmer Mängel hinsichtlich der Entsorgung binnen 48 Stunden 
anzuzeigen. Er trägt die Beweislast für nicht erbrachte oder nicht ordnungsgemäß durchgeführte 
Leistungen des Auftragnehmers. 
 
f) Nicht durch den Auftragnehmer verursachte Stillstands- und Wartezeiten sowie vergebliche 
Anfahrten sind kostenpflichtig und werden zu den Stundensätzen für die beauftragten Leistungen 
abgerechnet. 
 
4. Preise und Zahlungsbedingungen 
 
a) Vorbehaltlich einer abweichenden Regelung gelten die am Tage der Leistungserbringung gültigen 
Preise. Sie beinhalten lediglich die im Vertrag bezeichneten Leistungen des Auftragnehmers. Alle 
Preise gelten zuzüglich der gültigen gesetzlichen Umsatzsteuer. 
 
b) Die Rechnungsbeträge sind, sofern nichts anderes vereinbart ist, unmittelbar nach 
Rechnungseingang ohne Abzug fällig. Gerät der Auftraggeber in Verzug, hat er die gesetzlichen 
Verzugszinsen zu zahlen. Die Geltendmachung eines weitergehenden Verzugsschadens bleibt 
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ausdrücklich vorbehalten. Bei Zahlungen mittels Lastschrift ist der Auftraggeber verpflichtet, ein 
verbindliches Lastschriftmandat zu erteilen. 
 
5. Preisanpassung 
 
Entstehen während der Vertragslaufzeit zusätzliche Kosten aufgrund von Änderungen gesetzlicher 
Vorschriften, behördlicher Auflagen und/oder Gebühren und sonstigen Abgaben, so kann der 
Auftragnehmer vom Zeitpunkt der Veränderungen an eine den nachgewiesenen Kostensteigerungen 
entsprechende Konditionsanpassung verlangen. 
 
6. Haftung 
 
a) Soweit gesetzlich zulässig, ist eine Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden und 
entgangenen Gewinn ausgeschlossen. 
 
b) Der Auftraggeber haftet dem Auftragnehmer für die Richtigkeit der von ihm erteilten Angaben. Er 
hat dem Auftragnehmer jeden infolge der Unrichtigkeit entstehenden zusätzlichen Aufwand zu 
vergüten. Der Auftraggeber haftet dem Auftragnehmer ferner für sämtliche Schäden, die dadurch 
entstehen, dass er oder von ihm beauftragtes Personal die vertraglichen Obliegenheiten verletzt und 
stellt den Auftragnehmer ggf. von hieraus resultierenden Ansprüchen Dritter frei. 
 
7. Abtretung, Aufrechnung, Zurückbehaltungsrecht 
 
a) Der Auftraggeber ist nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung des Auftragnehmers berechtigt, 
Forderungen gegen den Auftragnehmer ganz oder teilweise abzutreten. 
 
b) Der Auftraggeber kann gegenüber den Ansprüchen des Auftragnehmers mit eigenen Forderungen 
nur aufrechnen, wenn diese unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind. Zur Ausübung eines 
Zurückbehaltungsrechts ist er ebenfalls nur insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf demselben 
Vertragsverhältnis beruht. 
 
8. Kündigung 
 
Die Kündigung bedarf der Schriftform. 
 
9. Höhere Gewalt 
 
Die Pflichten des Auftragnehmers ruhen, solange die Erbringung der Dienstleistung aus Gründen, die 
er nicht zu vertreten hat (z. B. höhere Gewalt oder sonstige Umstände wie Streiks, Absperrung oder 
behördliche Verfügung), wesentlich erschwert oder unmöglich sind. 
 
10. Schlussbestimmungen 
 
a) Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam 
oder undurchführbar sein oder werden, berührt dies nicht die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen. 
 
b) Als Gerichtsstand wird, soweit gesetzlich zulässig, der Geschäftssitz des Auftragnehmers 
vereinbart 
 


